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RS OGH 1961/10/18 1Ob435/61
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 18.10.1961

Norm

AußStrG §9 E2

Rechtssatz

Keine Beschwerdelegitimation des erbserklärten gesetzlichen Erben gegen einen Beschluß, mit dem die

Erbserklärungen anderer Personen, die eine letztwillige Verfügung behaupten, zurückgewiesen wurden (der Rekurs

richtet sich gegen eine Stelle in der Begründung des Zurückweisungsbeschlusses).
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